
Disclaimer Nutzung Toric-Calculator OphthalmoPro


OphthalmoPro Lizenzvereinbarung für den Toric-Calculator zum Berechnen von 
Intraokularlinsen


Lesen Sie diese Lizenzvereinbarung für den Toric-Calculator 
(im Nachfolgenden „Vereinbarung“ genannt)


Das Akzeptieren dieser Vereinbarung ist eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen Ihnen 
(„Lizenznehmer“) und OphthalmoPro. 
Durch das Auswählen der auf dem Bildschirm abgebildeten „Akzeptieren“ (Accept)-Schaltfläche 
nimmt der Lizenznehmer die Bedingungen dieser Vereinbarung an. Ist der Lizenznehmer nicht in 
der Lage, diesen Vertragsbestimmungen zuzustimmen, so sollte er sie hier ablehnen.


1. Lizenz


OphthalmoPro gewährt dem Lizenznehmer das Recht, auf den Rechner zuzugreifen und ihn 
ausschließlich zum Zweck der Berechnung und Bestimmung der von OphthalmoPro angebotenen 
Intraokularlinsen zu verwenden.


Bei der Nutzung des Rechners gibt der Lizenznehmer vertrauliche personenbezogene Daten in den 
Rechner ein, die durch Datenschutzgesetze geschützt sind. Patientennamen oder andere 
Informationen zur Identifizierung des Patienten dürfen nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung 
oder Erlaubnis eingegeben werden. 
OphthalmoPro speichert keine der eingegebenen personenbezogenen Daten. 
Mit der Zustimmung zu dieser Lizenzvereinbarung bestätigt der Lizenznehmer, dass er die 
Einwilligung der Patienten zur Weitergabe ihrer Daten hat. Diese Daten werden von OphthalmoPro 
weder erhalten noch für einen bestimmten Zeitraum gespeichert.


2. Beschränkungen


Der Lizenznehmer ist zur Vermietung, zum Leasing, zur Lizenzierung oder zum Verleihen des 
Rechners nicht befugt. Reverse Engineering, Dekompilierungen oder Demontierungen des 
Rechners sind ihm, vorbehaltlich eines ausdrücklichen Verbots dieser Beschränkung durch 
anwendbare rechtliche Vorschriften, nicht gestattet. Dem Lizenznehmer ist die Fehlerbehebung 
oder anderweitige Anpassung oder Modifizierung des Rechners sowie die Erstellung von diesem 
abgeleiteter Werke nicht erlaubt.


3. Keine Gewährleistung


Der Rechner wird so, wie er ist, und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung zur Verfügung 
gestellt. Die von dem Rechner erstellten diagnostischen Daten dienen lediglich der 
unterstützenden Information des Lizenznehmers. Sie dürfen nicht zur abschließenden Diagnose 
verwendet werden und ersetzen nicht die medizinische Sachkenntnis des Lizenznehmers.




Obwohl Anstrengungen unternommen wurden, die durch den Rechner erstellten Daten 
zweckdienlich und richtig zu erstellen, übernimmt OphthalmoPro keine Gewähr für die Richtigkeit 
der aus dem Rechner zu entnehmenden Daten.


Der Lizenznehmer übernimmt im Hinblick auf die zu erzielenden Ergebnisse und die erhaltenen 
Daten alle Risiken und die ausschließliche Verantwortung für die Auswahl und die Nutzung des 
Rechners. OphthalmoPro übernimmt keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit des Rechners 
oder für den unterbrechungsfreien oder störungsfreien Betrieb.


Der Lizenznehmer erkennt hiermit an, dass der Rechner möglicherweise aus unterschiedlichen 
Gründen nicht verfügbar ist oder nicht zur Verfügung gestellt werden kann, insbesondere aufgrund 
periodischer, planmäßiger oder unplanmäßiger Systemwartung, höherer Gewalt, technischer 
Betriebsstörungen des Rechners, der Telekommunikationsinfrastruktur, Verzögerungen oder 
Störungen durch Computerviren, Ablehnung von Serviceanfragen, gesteigerter oder fluktuierender 
Nachfrage, Handlungen oder Unterlassungen dritter Parteien oder jedem anderen Grund, welcher 
nicht der zumutbaren Verantwortung von OphthalmoPro unterliegt.


4. Haftungsbeschränkung


Der Lizenznehmer übernimmt alle Kosten für jegliche Schäden, die durch seine Nutzung des 
Rechners und durch die im Rechner enthaltenen Daten oder den durch diesen 
zusammengestellten Daten verursacht werden. Soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig 
ist, haftet OphthalmoPro nicht für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – und insbesondere 
nicht für unmittelbare, mittelbare, außerordentliche, Folge-, Straf- oder Zufallsschäden, die sich 
aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Rechners ergeben.


5. Allgemeines


Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung gegen anwendbares Recht verstoßen oder danach 
untersagt, unwirksam oder nicht einklagbar sein, so soll diese Bestimmung unanwendbar sein und 
insoweit ausgelassen werden. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen wird hierdurch jedoch 
nicht berührt.


Diese Vereinbarung kann nur durch eine weitere schriftliche Vereinbarung zwischen dem 
Lizenznehmer und OphthalmoPro abgeändert werden und kann nicht durch einseitige oder 
mündliche Erklärungen einer Partei, einschließlich OphthalmoPro und Lizenznehmer, abgeändert 
werden. Dies schließt insbesondere auch den Verzicht auf Rechte unter dieser Vereinbarung ein.



